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Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen

Lagebericht der Landesärztekammer Hessen K.d.ö.R.

1. Geschäftstätigkeit  

und Rahmenbedingungen

Die Landesärztekammer Hessen ist nach 

§ 1 des Gesetzes über das Berufsrecht und 

die Kammern der Heilberufe (Heilberufs-

gesetz) in der Fassung vom 7. Februar 

2003, zuletzt geändert am 03. Februar 

2022 eine Körperschaft des öffentlichen 

Rechts.

Nach § 13 Heilberufsgesetz und dem ent-

sprechenden § 4 der Hauptsatzung der 

Landesärztekammer Hessen vom 17. Juli 

1995, zuletzt geändert am 29. März 

2022, sind Organe der Kammer

 die Delegiertenversammlung sowie

 das Präsidium .

Der Verwaltungssitz der Kammer befindet 

sich in 60314 Frankfurt am Main, Hanauer 

Landstr. 152.

In Bad Nauheim ist das Bildungszentrum 

der Landesärztekammer Hessen ansässig. 

Die Akademie für ärztliche Fort- und Wei-

terbildung und die Carl-Oelemann-Schule 

(für Medizinische Fachangestellte) führen 

dort Aus-, Weiter- und Fortbildungsveran-

staltungen durch. Im „Gästehaus der Carl-

Oelemann-Schule“ werden die Teilnehmer 

der überbetrieblichen Ausbildung beher-

bergt.

Die Bezirksärztekammern in Darmstadt, 

Frankfurt/Main, Gießen, Kassel, Marburg 

und Wiesbaden nehmen vor allem die be-

rufspolitischen Aufgaben der Landesärz-

tekammer nach regionalen Gesichtspunk-

ten wahr.

Als besondere Einrichtung der Landesärz-

tekammer Hessen mit eigener Satzung 

hat das Versorgungswerk die Aufgabe, für 

die Kammerangehörigen und ihre Hinter-

bliebenen Versorgungsleistungen zu ge-

währen, soweit sie Mitglieder des Versor-

gungswerkes sind. Gemeinsames Organ 

der Landesärztekammer und des Versor-

gungswerkes ist die Delegiertenversamm-

lung. Die Rechnungslegung des Versor-

gungswerkes erfolgt gesondert. 

Das Heilberufsgesetz in seiner gültigen 

Fassung sieht in § 5a die sog. Teilrechtsfä-

higkeit des Versorgungswerkes vor. Auf 

dieser Grundlage kann das Versorgungs-

werk im Rechtsverkehr unter eigenem Na-

men handeln, klagen und verklagt wer-

den. Es verwaltet ein eigenes Vermögen, 

das nicht für die Verbindlichkeiten der 

Kammer haftet. Umgekehrt haftet auch 

die Kammer nicht mit ihrem Vermögen für 

Verbindlichkeiten des Versorgungswerkes.

2. Vermögens-, Finanz-  

und Ertragslage

2.1 Entwicklung im Geschäftsjahr und 

wirtschaftliche Lage

Der Mitgliederbestand hat sich im Be-

richtsjahr wie folgt entwickelt (siehe Ta-

belle 1 ).

In ihrer Sitzung am 27.11.2021 beschloss 

die Delegiertenversammlung Änderungen 

in der Beitragsordnung gültig ab dem 

01.01.2022. Der Entfall der Beitragsbe-

freiung von Zweitmitgliedern bzw. eine 

Neuregelung der Altersbefreiung haben 

zu gegenläufigen Entwicklungen in der je-

weiligen Mitgliedergruppe geführt.

Das Beitragsaufkommen (Betriebsleis-

tung) des laufenden Veranlagungsjahres 

lag u. a. aufgrund einer Erhöhung des He-

besatzes von 18 % mit T€ 21.498 über 

dem Vergleichswert des Vorjahres 

(T€ 17.475). Aufgrund von nachträgli-

chen Einstufungen durch rückständige 

Kammermitglieder konnte daneben im 

Geschäftsjahr ein Ertrag aus Kammerbei-

trägen der Vorjahre in Höhe von T€ 1.354 

(Vorjahr T€ 812) erzielt werden. 

Der von der Delegiertenversammlung in 

der Sitzung am 27.11.2021 auf Empfeh-

lung des Finanzausschusses genehmigte 

Haushaltsplan 2022 umfasst einen Investi-

tionshaushalt in Höhe von T€ 497 und ei-

nen Verwaltungshaushalt mit Erträgen 

(einschließlich Neutrale und Finanzerträ-

ge) in Höhe von T€ 34.826 bzw. Aufwen-

dungen (einschließlich Neutrale und Fi-

nanzaufwendungen) in Höhe von 

T€ 34.826. Daraus ergibt sich ein ausge-

glichener Haushalt von T€ 0. Tatsächlich 

konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 

T€ 1.911 verbucht werden, der vorbehalt-

lich der Zustimmung der Delegiertenver-

sammlung der Betriebsmittelrücklage zu-

geführt werden soll.

Die Haushaltspositionen im Verwaltungs-

haushalt lt. Haushalts- und Kassenord-

nung verhielten sich im Einzelnen zu den 

Planansätzen wie folgt:

• A.I. „Kammerbeitrag“: positive Plan-

abweichung (T€ 1.279)

• A.II. „Übrige Erträge“: negative Plan-

abweichung (T€ -876)

• B.I. „Personalaufwand“: positive Plan-

abweichung (T€ 1.722)

• B.II. „Aufwandsentschädigung, Freie, Ho-

norare“: positive Planabweichung 

(T€ 251) 

• B.III „Abschreibungen auf Sachanlagen“: 

positive Planabweichung (T€ 292)

• B.IV. „Sonstige Aufwendungen“: negati-

ve Planabweichung (T€ -247)

(Die Titelüberschreitung ist gem. § 3 der 

Haushalts- und Kassenordnung durch ent-

sprechende Erträge gedeckt bzw. wird mit 

anderen Aufwendungen ausgeglichen.)

• F. „Neutrales Ergebnis“: negative Plan-

abweichung (T€ -98). 

• G. „Finanzergebnis“: negative Plan-

abweichung (T€ -412) 

Tab. 1: Mitgliederbestand der Landesärztekammer Hessen  (Quelle: Beitragsbuchhaltung)

Beitragspflichtige Mitglieder

Beitragsfreie Mitglieder 

Gesamt

Stand

31.12.2021

 31.517

7.344

38.861

Stand

31.12.2022

32.985

6.106

39.091

Entwicklung 

1.468

-1.238

230

%

5 %

-17 %

1 %
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Der Investitionshaushalt wurde im Be-

richtsjahr um insgesamt T€ 119 unter-

schritten. 

Die tatsächlichen Investitionen betrugen 

T€ 378 und verhielten sich im abgelaufe-

nen Jahr zu den Haushaltsansätzen wie 

folgt:

•  I. „Immaterielle Wirtschaftsgüter“: nega-

tive Planabweichung (T€ -40)

• (Die Titelüberschreitung ist gem. § 3 der 

Haushalts- und Kassenordnung durch 

entsprechende Erträge gedeckt bzw. 

wird mit anderen Aufwendungen aus-

geglichen.)

• II. „Immobilien“: positive Planabwei-

chung (T€ 48)

• III. „Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung“: positive Planabweichung 

(T€ 111 )

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem 

Vorjahr (T€ 62.141) um T€ 1.788 auf 

T€ 63.929. 

Folgende wesentliche Veränderungen von 

Bilanzposten werden festgestellt. 

Aktivseite:

• Rückgang der Sachanlagen durch Ab-

schreibungen,

• deutlicher Anstieg der Forderungen und 

flüssigen Mittel u. a. durch den in der Hö-

he ungeplanten positiven operativen 

Cash Flow.

Passivseite:

• Anstieg der Betriebsmittelrücklage 

durch Zuführung aus dem Jahresüber-

schuss.

• Rückgang der zweckgebundenen Ge-

bäuderücklagen „Kammerneubau“, „Im-

mobilie Bad Nauheim“ durch planmäßige 

ratierliche Auflösung. Die ertragswirk-

samen Auflösungen führen zu einer jähr-

lichen Dämpfung der Kosteneffekte, die 

sich aus den Gebäudeabschreibungen er-

geben. 

• Reduzierung des Sonderpostens für er-

haltene Investitionszuschüsse durch 

planmäßige Auflösung in Höhe der Ab-

schreibungen der geförderten Ver-

mögensgegenstände.

• Erhöhung der Rückstellungen. 

• Abbau der „Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten“ durch Tilgung der Im-

mobilien Darlehen zur Finanzierung des 

Gebäudeerwerbs Verwaltungsgebäude 

Hanauer Landstr. 152.

Durch den Jahresüberschuss im Berichts-

jahr in Höhe von T€ 1.911 (bereits unter 

Berücksichtigung der Auflösung zweckge-

bundener Gebäuderücklagen) erhöht sich 

das Eigenkapital auf T€ 17.447 (Vorjahr 

T€ 16.008). Vorbehaltlich der Bestäti-

gung durch die Delegiertenversammlung 

soll der Jahresüberschuss der Betriebsmit-

telrücklage zugeführt werden. Danach be-

trägt diese T€ 10.911. Die Haushalts- und 

Kassenordnung sieht vor, dass der regel-

mäßige Bedarf an Betriebsmitteln höchs-

tens für sechs und mindestens für drei 

Monate gedeckt sein soll (Betriebsmittel 

lt. Jahresabschluss 2022: T€ 33.728, d. h. 

für sechs Monate = T€ 16.864 bzw. für 

drei Monate T€ 8.432). Damit beträgt die 

Überdeckung der Sollrücklage für drei 

Monate T€ 2.479. 

Das mittel- bis langfristig gebundene An-

lagevermögen von T€ 53.687 ist durch 

langfristig verfügbare Mittel von 

T€ 61.153 (Rücklagen, langfristige Rück-

stellungen und Verbindlichkeiten) ge-

deckt. Der Anlagendeckungsgrad, der 

idealerweise > 100 % betragen sollte, be-

läuft sich auf 114 %. 

2.2 Treuhandvermögen, Treuhandver-

bindlichkeiten 

Nach dem mittlerweile aufgelösten Hilfs-

fonds bestehen noch die Sonderfürsorge-

fonds Gießen, Kassel und Marburg, der 

Fonds „Ziele der hessischen Ärzteschaft“, 

der Fonds „Begegnung mit der ärztlichen 

Jugend“, der Fonds „Geriatrische For-

schung“ sowie der „Fonds der Akademie 

für ärztliche Fortbildung und Weiterbil-

dung“. Insgesamt betragen die Treuhand-

vermögen zum 31.12.2022 T€ 347 (Vor-

jahr T€ 351). Diese sollen sukzessive 

durch Mittelverwendung für zweckge-

bundene Projekte abgebaut werden. Be-

züglich der Sonderfürsorgefonds in den 

Bezirksärztekammern fasste die Delegier-

tenversammlung am 25.03.2023 den Be-

schluss, deren Zwecke in Anlehnung an 

das Stiftungsrecht umzuwidmen, sodass 

die Mittel zukünftig verwendet werden 

können. In der jüngeren Vergangenheit 

konnten die Mittel nämlich aufgrund einer 

engen Zweckbindung nicht verausgabt 

werden.

2.3 Personalbericht

Die Entwicklung des Personalbestandes 

verlief überwiegend im Rahmen des Stel-

lenplans für 2022. Weitestgehend erfolg-

ten Besetzungen von Planstellen sowie 

Wiederbesetzungen von Stellen ausge-

schiedener und langfristig ausgefallener 

Mitarbeiter/-innen, gegebenenfalls be-

fristet. 

Für den Großteil der Kammerbelegschaft 

fanden die Arbeitsvertragsbedingungen 

des hauseigenen Regelwerkes der Landes-

ärztekammer Hessen Anwendung. Weni-

ger als 5 % der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter unterlagen in 2022 den Tarifbe-

dingungen für die Beschäftigten im Öf-

fentlichen Dienst des Landes Hessen, dem 

ab dem 01.01.2010 geltenden Tarifver-

trag TV-H. 

Die Niedrigzinssituation führte in den ver-

gangenen Jahren zu steigenden Rückstel-

lungen in der betrieblichen Altersversor-

gung in Form der Direktzusage. Neben 

der bereits vor Jahren erfolgten Schlie-

ßung des Systems der betrieblichen Al-

tersversorgung über eine Direktzusage 

und der Umstellung auf ein beitragsfinan-

ziertes Modell der betrieblichen Altersver-

Haushaltsplan 2024

Der von der Delegiertenversammlung 

am 25. November 2023 beschlossene 

Haushaltsplan 2024 (mit Anlagen) liegt 

gemäß § 2 Abs. 4 der Haushalts- und 

Kassenordnung in der Zeit vom 

12. bis 23. Februar 2024

im Verwaltungsgebäude der Landesärz-

tekammer Hessen, Hanauer Landstra-

ße 152, im Bereich der Kaufmännischen 

Geschäftsführung während der allgemei-

nen Dienstzeiten (Montag bis Freitag 

von 9 bis 12 Uhr, Montag und Donners-

tag von 14 bis 17 Uhr, Dienstag und Mitt-

woch von 14 bis 16 Uhr) für alle Kam-

merangehörigen zur Einsichtnahme aus. 

Wir bitten um vorherige Anmeldung un-

ter Fon: 069 97672-108.

Frankfurt/Main, 20.12.2023

gez. Dr. Edgar Pinkowski, Präsident
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sorgung wurde dem Problem der steigen-

den Rückstellungen zusätzlich dadurch 

entgegengewirkt, dass in dem System der 

Direktzusage eine Absenkung der inter-

nen Verzinsung von 3,25 % auf 2 % ab 

dem 01.01.2018 mit dem Personalrat ver-

einbart wurde. Dies führt nach wie vor zu 

einer gebremsten Dynamik der zukünfti-

gen Anspruchszuwächse, welche sich di-

rekt auf die Entwicklung der Rückstellun-

gen für die betriebliche Altersversorgung 

auswirkt. Sofern sich – gemessen am 

Höchstrechnungszins für Versicherungen 

– ein entsprechend deutlicher Anstieg des 

Zinsniveaus ergeben sollte, wird die inter-

ne Verzinsung in der Direktzusage dieser 

Entwicklung folgen.

3. Voraussichtliche Entwicklung

3.1 Ergebnis, Eigenkapital und Liquidität

Dank des nicht geplanten Jahresüber-

schusses stehen Mittel zur Verfügung, um 

die Risikovorsorge zu erhöhen. Vorbehalt-

lich der Zustimmung durch die Delegier-

tenversammlung soll die Betriebsmittel-

rücklage innerhalb des Korridors erhöht 

werden. Diese Maßnahme verbessert die 

Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 

2023 und die weitere zukünftige Entwick-

lung. 

Der Haushalt 2023 weist einen Jahresfehl-

betrag von T€ -326 aus, der durch eine 

Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage 

ausgeglichen werden kann. Durch die Er-

höhung der Betriebsmittelrücklage im lau-

fenden Jahr ist Vorsorge getroffen, um das 

strategische Ziel ausgeglichener Haushal-

te zu erfüllen. Dadurch soll die Eigenkapi-

talausstattung stabil bleiben.

3.2 Mögliche Auswirkungen 

 der Covid-19-Pandemie

Nach der Beendigung der epidemischen 

Lage befindet sich auch die Landesärzte-

kammer Hessen auf dem Pfad zurück in 

die Normalität. Die Covid-19-Pandemie 

wird sich also voraussichtlich im Haus-

haltsjahr 2023 nur noch schwach auf die 

Ertrags- und Finanzlage der Landesärzte-

kammer Hessen auswirken. Die im Jahr 

2020 befürchteten coronabedingten 

Rückgänge der Einkünfte aus ärztlicher 

Tätigkeit, die sich negativ auf die Beitrags-

einnahmen im Beitragsjahr 2022 hätten 

auswirken können, sind nicht eingetreten. 

Insofern kann davon ausgegangen wer-

den, dass der befürchtete Effekt auch 

nicht in 2021 eingetreten sein dürfte und 

somit die Mitgliedsbeiträge 2023 voraus-

sichtlich stabil bleiben dürften. Mittler-

weile haben die Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen bzw. das Prüfungs-

wesen wieder das Niveau der vorpandemi-

schen Lage erreicht. Mit weiteren Gebüh-

renrückgängen ist daher voraussichtlich 

nicht zu rechnen. Die in den Vorjahren 

entstandenen pandemiebedingten Mehr-

kosten werden voraussichtlich deutlich 

sinken. 

3.3 Krieg in der Ukraine

Bekanntlich hat der Überfall Russlands auf 

die Ukraine erhebliche Auswirkungen auf 

die Weltwirtschaft mit ihren verflochte-

nen Märkten. Ein Risiko für die Kammerfi-

nanzen lässt sich zurzeit nicht quantifizie-

ren. Am ehesten sind direkte Auswirkun-

gen auf das Wertpapiervermögen der Lan-

desärztekammer Hessen denkbar. Darü-

ber hinaus könnten die indirekten Auswir-

kungen auf die Energiemärkte den Haus-

halt der Landesärztekammer in Form von 

hohen und nicht kalkulierbaren Energie-

kosten belasten.

4. Risikobericht

4.1 Liquiditätsrisiko

Aufgrund schwieriger berufspolitischer 

Entscheidungsfindungen ist eine langfris-

tige Liquiditätsplanung nur bedingt mög-

lich. Daher findet nur eine kurz- bis mittel-

fristige Liquiditätsplanung statt, die aber 

als ausreichend angesehen wird. Die Kam-

mer konnte im letzten Jahr ihren Ver-

pflichtungen jederzeit nachkommen. 

Kurzfristige Liquiditätsengpässe zu Be-

ginn der Veranlagung können bei Bedarf 

kurzfristig durch die Entnahme aus dem 

Wertpapiervermögen ausgeglichen wer-

den. Mit fortschreitender Veranlagung 

und Vereinnahmung der Beiträge werden 

die entnommenen Mittel wieder zurück-

geführt.

4.2 Kreditrisiko

Zum Bilanzstichtag bestanden zwei An-

nuitätendarlehen zur Finanzierung des 

Immobilienkaufs in Höhe von T€ 11.834, 

das im Jahr 2019 (nominal T€ 15.000) 

ausgezahlt wurde. Die Laufzeit beträgt 15 

Jahre. Laut der mittelfristigen Finanzpla-

nung sollen die Zins- und Tilgungszahlun-

gen aus dem geplanten operativen Cash 

Flow bis zum Ende der Laufzeit bedient 

werden.

4.3 Ertragsrisiko

Gemäß § 8 des Heilberufsgesetzes ist die 

Landesärztekammer Hessen berechtigt, 

für die Inanspruchnahme von Kammerein-

richtungen und für Leistungen, die sie in 

Wahrnehmung ihrer Aufgabenerfüllung 

erbringt, Kosten (Gebühren und Ausla-

gen) nach Maßgabe der jeweiligen Kos-

tensatzung zu erheben. Darüber hinaus 

erhebt die Landesärztekammer Hessen 

zur Deckung ihrer Kosten nach Maßgabe 

des Haushaltsplanes von den Kammeran-

gehörigen Beiträge aufgrund einer Bei-

tragsordnung (§ 10). Somit kann ein 

 Ertragsrisiko nahezu ausgeschlossen wer-

den. 

4.4 Risikomanagement

Ein standardisiertes Risikofrüherken-

nungssystem für die Landesärztekammer 

Hessen wurde 2010 implementiert und 

wird seitdem laufend angepasst. Die Er-

gebnisse liegen in Form von strukturierten 

Dokumenten vor.

Das implementierte Risikofrüherken-

nungssystem berücksichtigt die wesentli-

chen Geschäftsbereiche der Kammer. In 

detaillierten Dokumenten sind unter ein-

deutiger Zuweisung von Verantwortlich-

keiten alle Kammerbereiche und –ebenen 

Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen

Der Finanzausschuss hat in seiner Sit-

zung am 14. Juni 2023 die Bilanz, die 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

die Prüfberichte der Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft W+ST Frankfurt 

GmbH ausführlich beraten und der De-

legiertenversammlung die Feststellung 

des Jahresergebnisses 2022 sowie die 

Entlastung des Präsidiums empfohlen. 

Die Delegiertenversammlung hat am 

25. November 2023 dem mit dem un-

eingeschränkten Prüfvermerk der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ver-

sehenen Jahresabschluss 2022 zuge-

stimmt. Dem Präsidium wurde ohne 

Gegenstimme Entlastung erteilt. 
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im Rahmen der Erstellung des jährlichen 

Haushaltsvoranschlags einbezogen. Die 

getroffenen Maßnahmen reichen zur 

Früherkennung bestandsgefährdender Ri-

siken aus und sind geeignet, ihren Zweck 

zu erfüllen. Damit sind für das Berichtsjahr 

weder aus finanziellen Gesichtspunkten 

noch aus anderen Geschäftsprozessen he-

raus bestandsgefährdende Risiken für die 

LÄKH erkennbar. 

4.5 EDV und Organisationsentwicklung

Trotz aller EDV-Schutzmaßnahmen und 

einer Sicherheitsarchitektur, die an die 

Empfehlungen des Bundesamtes für Si-

cherheit in der Informationstechnik (BSI) 

angelehnt sind, ist eine vollständige Si-

cherheit der elektronisch vorgehaltenen 

Daten auch in der Landesärztekammer 

Hessen nicht zu gewährleisten. Es werden 

permanent Maßnahmen ergriffen, die Ri-

siken auf ein Minimum zu begrenzen. Es 

besteht eine Cyberversicherung.

4.6 Qualitätsmanagement

In der Carl-Oelemann-Schule wurde ein 

Qualitätsmanagementsystem nach DIN 

ISO 9001 implementiert.

5. Sonstige Angaben

5.1 Vertrauensstelle nach dem Krebsre-

gistergesetz

In § 2 des Hessischen Krebsregistergeset-

zes ist geregelt, dass die Vertrauensstelle 

bei der Landesärztekammer Hessen ein-

gerichtet ist. § 5 regelt deren Aufgaben. 

Ein Vertrag zur Durchführung des Krebs-

registergesetzes (Vertrauensstellenver-

trag) zwischen dem Land Hessen – ver-

treten durch das Hessische Ministerium 

für Soziales und Integration in Wiesbaden 

– und der Landesärztekammer Hessen re-

gelt nähere Einzelheiten. Demnach trägt 

das Land Hessen die erforderlichen, ge-

nehmigten und tatsächlich nachgewiese-

nen Kosten der Vertrauensstelle zur Auf-

rechterhaltung des Geschäftsbetriebes. 

Sie werden in einem separaten Haushalt 

ausgewiesen.

Mit Wirkung zum 25.10.2014 hat das 

Land Hessen das Hessische Krebsregister-

gesetz durch das Gesetz zum Hessischen 

Krebsregister und zur Änderung der 

Rechtsvorschriften vom 15.10.2014 ge-

ändert. Die bisherige Vertrauensstelle des 

epidemiologischen Krebsregisters Hessen 

wurde dadurch wesentlich erweitert – so-

wohl hinsichtlich der Aufgabenstellung als 

auch des Geschäftsumfanges und der Per-

sonalausstattung – zur Vertrauensstelle 

des neuen Klinisch-epidemiologischen 

Krebsregisters. Dafür hat die Landesärzte-

kammer Hessen in den vergangenen Jah-

ren eine Sollstärke von 55 Mitarbeiter/in-

nen angestrebt, dieser Aufbau ist schon 

weitgehend erfolgt. In einem zeitgleich in 

Kraft getretenen öffentlich-rechtlichen 

Vertrag zwischen dem Land und der Lan-

desärztekammer Hessen wurde hierzu 

vereinbart, dass das Land sämtliche Kos-

ten für diese Vertrauensstelle übernimmt, 

und die Landesärztekammer von den da-

mit verbundenen Risiken der Finanzie-

rung, der Beschäftigung und der Haftung 

weitgehend freistellt.

Die Finanzierung des Hessischen Krebsre-

gisters erfolgt zum überwiegenden Teil 

aus Geldern der GKV und PKV, welche 

durch sogenannte Krebsregisterpauscha-

len pro registriertem Fall an das Land Hes-

sen gezahlt werden. Durch ein solides be-

triebswirtschaftliches Vorgehen in den 

letzten Jahren, konnte durch dieses Finan-

zierungsmodell gar ein Überschuss von 

mehr als 6 Millionen Euro erwirtschaftet 

werden. In mehreren Abstimmungsrun-

den zwischen Land und GKV-Landesver-

tretern wurde vereinbart, dass diese Über-

schüsse abgeschmolzen werden müssen. 

Dies wird durch eine deutliche Reduzie-

rung der Krebsregisterpauschale von 143 

Euro auf 5 Euro für das Jahr 2023 vorge-

nommen. Nach aktuellen Berechnungen 

ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 

die Überschüsse größtenteils abge-

schmolzen sein werden, sodass zu dem 

Zeitpunkt eine Neuverhandlung der 

Krebsregisterpauschale anstehen wird. 

Die Krankenkassen sind laut § 65c SGB V 

verpflichtet, 90  % der Betriebskosten der 

klinischen Landeskrebsregister in 

Deutschland zu finanzieren. Bei einer wei-

terhin soliden Fortführung der klinischen 

Krebsregistrierung ist davon auszugehen, 

dass diese Finanzierung auch über das Jahr 

2025 hinaus sichergestellt sein wird. 

Als neues durch die Vertrauensstelle orga-

nisiertes Förderprojekt soll ab 2023 begin-

nend der Anschluss des ambulanten Sek-

tors an das Hessische Krebsregister mas-

siv ausgebaut werden. Das Land Hessen 

stellt über das Digitalministerium Mittel in 

Höhe von 1.520.000 Euro zur Verfügung. 

Diese Mittel dienen zur Digitalisierung der 

Meldewege aus der Praxis zum Hessi-

schen Krebsregister. Kernaufgabe des För-

dervorhabens ist es, die Praxissoftware 

mit einer funktionalen Schnittstelle anzu-

binden, die Prozesse zur Meldung der Tu-

morpatienten möglichst aufwandsarm zu 

gestalten und vor allem die gesetzlich ver-

pflichtende Meldetätigkeit für den Arzt 

und die Ärztin in Hessen mit diesem För-

dervorhaben kostenneutral zu gestalten. 

Die Praxissoftware soll ertüchtigt werden, 

ohne zusätzliche Installations- und War-

tungskosten für die Ärzte. Die Landesärz-

tekammer Hessen wird auf Basis einer Zu-

satzvereinbarung zum Vertrauensstellen-

vertrag die Verteilung der Gelder in defi-

nierten Tranchen übernehmen. Das För-

dervorhaben ist auf zwei Jahre befristet. 

Die Jahresrechnung 2022 für die Vertrau-

ensstelle wurde gemäß öffentlich-rechtli-

chem Vertrag mit Schreiben vom 

06.04.2023 dem Hessischen Ministerium 

für Soziales und Integration zugestellt. 

Aus dieser Abrechnung geht hervor, dass 

T€ 3.493 zur Aufrechterhaltung des Ge-

schäftsbetriebes verwandt wurden. Unter 

Berücksichtigung der zu Beginn des Jahres 

zugesagten und im Laufe des Jahres in Ra-

ten gezahlten Abschlagszahlungen ergab 

sich ein Forderungsbetrag zum 

31.12.2022 in Höhe von T€ 61, der mit 

der nächsten Abschlagszahlung des Minis-

teriums verrechnet werden soll.

5.2 Ethikkommission

Die Landesärztekammer hatte zur Schaf-

fung der Voraussetzungen für die Regis-

trierung ihrer Ethik-Kommission zum 

01.07.2017 die Satzung der Ethik-Kom-

mission angepasst und eine Geschäftsord-

nung zum 02.08.2017 erstellt. Den Regis-

trierungsantrag der Ethik-Kommission 

hatte das BfArM mit Bescheid vom 

29.09.2017 nach § 41a AMG genehmigt. 

Die registrierten Ethik-Kommissionen im 

Bundesgebiet stellen jährlich einen ge-

meinsamen Geschäftsverteilungsplan auf. 

Die EU hat am 31.07.2021 den Beschluss 

über die Übereinstimmung des EU-Portals 

und der EU-Datenbank für klinische Prü-

fungen mit Humanarzneimitteln mit den 

Anforderungen gemäß Artikel 82 Ab-

satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 

Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen
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des Europäischen Parlamentes und Rates 

veröffentlicht. Damit tritt die EU-V 

536/2014 mit allen Konsequenzen am 

31.01.2022 in Kraft und gilt ab dem 

01.02.2022. Die EU-Verordnung 

536/2014 (CTR) trat am 31.01.2022 in 

Kraft. Zwischen dem 01.02.2022 und 

31.01.2023 konnten initiale AMG-Studien 

wahlweise über das elektronische EU-Por-

tal CTIS eingereicht werden, seit dem 

01.02.2023 sind diese nur noch über CTIS 

einzureichen. Die technischen Probleme 

(siehe Pressemitteilung der Bundesärzte-

kammer vom 08.03.2023) von CTIS füh-

ren aktuell auch in der LÄKH zu einem er-

höhten Personaleinsatz und -bedarf. 

Bei der Bewertung von klinischen Prüfun-

gen von Medizinprodukten wurde das 

deutsche Medizinproduktegesetz (MPG) 

und seine Begleitverordnungen am 

26.05.2021 durch die Verordnung (EU) 

2017/745 über Medizinprodukte [Medi-

cal Device Regulation – MDR] und das na-

tionale MPDG ersetzt. Die Ethik-Kommis-

sion bewertet somit laufende Verfahren 

nach altem Recht (MPG und MPKPV; § 99 

Abs. 4 MPDG) weiter; neue Verfahren nun 

auch nach MDR und MPDG.

Bei der Bewertung von In-vitro-Diagnosti-

ka im Rahmen von Leistungsbewertungs-

prüfungen wurden das MPG und seine Be-

gleitverordnungen zum 26.05.2022 durch 

die Verordnung (EU) 2017/746 über In-

vitro-Diagnostika [IVDR] und das nationa-

le MPDG ersetzt. Diesbezüglich bereits 

eingeleitete erforderliche Vorbereitungs-

maßnahmen wurden seitens der Ethik-

Kommission weitergeführt.

5.3 Sponsoringrichtlinie

Im Sinne von Complianceregeln hat die 

Landesärztekammer Hessen eine Sponso-

ringrichtlinie verfasst, die von der Dele-

giertenversammlung am 29.11.2014 ver-

abschiedet wurde.

Frankfurt am Main, 14.04.2023

Landesärztekammer Hessen

 – Das Präsidium – 

Bekanntmachungen der Landesärztekammer Hessen

Theodor Stern-Stiftungspreis 2023  

und Stiftungsmedaillen verliehen

Der Fachbereich Medizin der Goethe-Uni-

versität Frankfurt am Main hat den Theo-

dor Stern-Stiftungspreis 2023 vergeben. 

Preisträger ist PD Dr. 

med. Michael Burger, 

der in einer klinischen 

Studie den Einsatz 

von Killerzellen ge-

gen bösartige Hirntu-

moren erprobt. Er ist 

tätig im Dr. Sencken-

bergischen Institut für Neuroonkologie in 

der Klinik für Neurologie. 

Außerdem wurden erstmals Theodor 

Stern-Medaillen verliehen. Damit sollen 

zusätzlich Persönlichkeiten geehrt wer-

den, die die Frankfurter Universitätsmedi-

zin mit ihrem Engagement geprägt haben.

Erste Preisträgerin der Stiftungsmedaille 

ist Königin Silvia von 

Schweden. Sie er-

hielt die Auszeich-

nung bereits im No-

vember im Rahmen 

der Eröffnung des 

ersten Childhood-

Hauses in Hessen, 

angesiedelt am Universitätsklinikum 

Frankfurt. Königin Silvia gründete vor fast 

25 Jahren die World Childhood Foundati-

on, um Kindern und Jugendlichen Schutz 

vor (sexualisierter) Gewalt zu bieten. Die 

Organisation betreibt inzwischen Einrich-

tungen weltweit.

Die Theodor Stern-Medaille wurde au-

ßerdem Dr. med. 

Christina Smaczny 

überreicht, für ihren 

unermüdlichen Ein-

satz gegen Mukovis-

zidose. Sie leitet seit 

vielen Jahren als 

Fachärztin für Pneu-

mologie den 

Schwerpunkt und 

die Spezialambulanz 

Mukoviszidose. 

Außerdem wurde 

Dr. jur. Elmar Reiss 

die Theodor Stern-

Medaille für sein En-

gagement als Stifter und Spender für die 

Frankfurter Universitätsmedizin verlie-

hen. Die Reiss-Stiftung, gegründet vom 

Ehepaar Ellis und Elmar Reiss, unterstützt 

seit fünf Jahren kontinuierlich Wissen-

schaft und Forschung an der Goethe-Uni-

versität und am Uniklinikum Frankfurt. 

 Die Ehrendoktorwürde des Fachbereichs 

Medizin erhielt die französische Mikrobio-

login Prof. Dr. Pascale Cossart. 

Prof. Dr. Falk 

Ochsendorf (Foto), 

Lehrbeauftragter der 

Klinik für Dermatolo-

gie, Venerologie und 

Allergologie, wurde 

für sein Lebenswerk 

auf dem Gebiet der 

Lehre am Fachbereich Medizin der Goe-

the-Uni geehrt.  (red)
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Die Theodor Stern-Stiftung fördert seit 

1994 Wissenschaft, Forschung und 

Lehre im Bereich Medizin. Einmal im 

Jahr wird der mit 5.000 Euro dotierte 

Theodor Stern-Stiftungspreis verge-

ben, um herausragende Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des Universitätskli-

nikum Frankfurt auf den Gebieten der 

medizinischen Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung zu würdigen. Im 

ablaufenden Jahr 2023 wurden zudem 

erstmals Theodor Stern-Medaillen ver-

liehen, um Personen zu ehren, die sich 

ebenfalls in besonderer Weise um die 

Universitätsmedizin Frankfurt verdient 

gemacht haben.

Personalia




